
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1982/6/14 Bkd13/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.1982

Norm

DSt 1872 §2 I

Rechtssatz

Nachträgliche Veränderung eines vom Rechtsanwalt verfaßten Vertrags (Einfügung einer weiteren Person auf der

Käuferseite in einem bereits abgeschlossenen und unterfertigten Kaufvertrag) ohne vorheriges Einvernehmen mit den

Vertragsparteien ist disziplinär.
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